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§1 4. Antragsberechtigt sind der Vorstand des
Geltungsbereich Hauptvereins und/oder der Vorstand einer
1. Der SV erléasst zur Durchfihrung von Ehrun- Landesgrupr.)e.. .
gen und Verleihung von Ehrenabzeichen diese 5. Das Ehrenmitgliedsrecht kann wegen unwdir-
Vergabeordnung. Die Bundesversammiung digen Verhaltens entzogen werden.
kann zur Durchfiihrung der Verleihungen Aus- 6. Fur die Verleihung und Aberkennung des Eh-
flhrungsbestimmungen erlassen und insbe- renmitgliedsrechts ist gemaB § 15 der Sat-
sondere die Bearbeitung an den Vorstand des zung die Bundesversammlung zustandig. Die-
Hauptvereins, die Vorstédnde der Landesgrup- se entscheidet mit 2/3-Mehrheit.
pen und die Hauptgeschéftsstelle Gbertragen. §3
2. Die Vergabeordnung nebst ihren Ausfih- Ehrenabzeichen fiir besondere
rungsbestimmungen hat satzungsgleiche Wir- Verdienste um den Verein
kung. 1. Die goldene Ehrennadel des SV mit Brillan-
_§2_ ten kann an Mitglieder verliehen werden, die
Ehrenmitgliedsrecht sich langjahrige Verdienste um den Verein und
1. Das Ehrenmitgliedsrecht ist die héchste die gesamte Kynologie erworben haben und
Auszeichnung, die der Verein zu vergeben hat. die sich durch besonders hervorragende Ein-
2. Mitgliedern, die sich um das Wohl des Vereins zelle]stungeq um das Wohl und Ansehen des
’ b ) ; Vereins verdient gemacht haben. Der zu Eh-
esondere Verdienste erworben haben, kann ) A
das Ehrenmitgliedsrecht verliehen werden. Es \r;andg solllte mlnde§tin§_15 Jahre M'Ztg."ed im
soll nicht mehr als eine Ehrenmitgliedschaft erein sein unq sic l’.'.b.er diese Zeitdauer
pro 25 000 Mitglieder verliehen werden. auch als Amistrager betdtigt haben.
. . B _— 2. Das groBe Ehrenabzeichen mit silbernem
3. Die Verleihung ist in feierlicher Form unter

Aushandigung einer Ehrenmitgliedsurkunde
auf einer Hauptvereinsveranstaltung vorzu-
nehmen. Aus der Urkunde hat das Wirken des
Ausgezeichneten fiir den Verein hervorzugehen.

Schéaferhundekopf und Saphiren kann an
Mitglieder verliehen werden, die mindestens
zehn Jahre das Amt eines Landesgruppenvor-
sitzenden bekleiden.




Die goldene Verdienstspange kann an Mit-
glieder verliehen werden, die sich langjahrige
Verdienste um den Verein erworben haben. Es
kénnen damit Mitglieder geehrt werden, die
sich auf dem Gebiet der Zucht, der Leistung
oder der Organisation verdient gemacht ha-
ben. Der zu Ehrende sollte mindestens zehn
Jahre Mitglied sein.

Die goldene SV-Nadel kann an Mitglieder
verliehen werden, die sich besondere Ver-
dienste als Leiter von Hauptvereinsveranstal-
tungen erworben haben. Als Veranstaltungen
gelten die Bundessiegerzuchtschau, die Bun-
dessiegerprifung, das Bundesleistungshiten,
die Bundesfahrtenhundprifung und die Deut-
sche Jugend- und Junioren-Meisterschaft in
Zucht, Leistung und Agility. Hat der zu Ehren-
de bereits mehrfach die Leitung einer Haupt-
vereinsveranstaltung durchgefiihrt, kann der
Verein entweder eine der vorstehenden Eh-
rungen oder eine besondere Auszeichnung
auBerhalb dieser Ehrungen verleihen.

Die Verleihung eines der vorstehenden Ehren-
abzeichen schlieBt die Verleihung der weiteren
Ehrenabzeichen nicht aus. Die Verleihung ei-
nes Ehrenabzeichens setzt nicht die Verlei-
hung eines anderen voraus.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushandigung des Ehrenabzeichens und ei-
ner Urkunde auf einer Hauptvereinsveranstal-
tung vorzunehmen. Aus der Urkunde hat das
Wirken des Ausgezeichneten fir den Verein
hervorzugehen.

Antragsberechtigt fur die Verleihung der Eh-
renabzeichen ist der Vorstand des Hauptver-
eins und/oder der Vorstand einer Landesgrup-
pe.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.

Fir die Verleihung der Ehrenabzeichen ist der
SV-Vorstand in Verbindung mit der jeweils zu-
sténdigen Landesgruppe, fir die Aberken-
nung ausschlieBlich die SV-Mitgliederver-
sammlung zustandig.

§4
Ehrenabzeichen fiir langjahrige
Amtstatigkeit im Verein

Das Ehrenabzeichen flr langjéhrige Amtstéa-
tigkeit kann an Mitglieder verliehen werden,
die sich langjéahrig als Amtstrager Verdienste
um den Verein erworben haben.

Die Ehrenabzeichen werden verliehen fir
Amtstétigkeiten von 6, 10, 20, 30, 40 und 50
Jahren. Als Amtsjahre zahlen diejenigen, die
der zu Ehrende in einem satzungsgemaéfBen
Amt tétig war. Ununterbrochene Amtstatigkeit
und die Tatigkeit in nur einem Amte ist nicht
Voraussetzung.

Als Tétigkeit gilt die Auslbung des Amtes als
Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender,
Zucht-, Ausbildungs-, Schrift-, Kassen-,
Sport- und Jugendwart. lhnen gleichgestellt
ist die Tatigkeit als Richter und Beisitzer an
den SV-Gerichten, als Tatowierer bzw. ID-Be-
auftragter und Helfer im Schutzdienst.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushandigung des Ehrenabzeichens und ei-
ner Urkunde auf einer Vereinsveranstaltung
vorzunehmen. Aus der Urkunde hat das Wir-
ken des Ausgezeichneten fur den Verein her-
vorzugehen.

Antragsberechtigt sind der Vorstand des
Hauptvereins, der Vorstand einer Landes-
gruppe und der Vorstand einer Ortsgruppe.
Bei Antragen einer Ortsgruppe ist das Einver-
nehmen der zustédndigen Landesgruppe ein-
zuholen.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.

§5
Ehrenabzeichen fiir langjéhrige
Mitgliedschaft im Verein

Das Ehrenabzeichen kann an Personen verlie-
hen werden, die langjéhrige Mitglieder sind
und durch ihre Unterstlitzung zum Wohle und
Ansehen des Vereins beigetragen haben. Das
Ehrenabzeichen fur langjéhrige Mitgliedschaft
wird vergeben bei einer Zugehdérigkeit von 25,
40, 50 und 60 Jahren. Voraussetzung ist die
nachgewiesene Anzahl an vorgeschriebenen
Mitgliedsjahren.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushéndigung des Ehrenabzeichens und ei-
ner Urkunde auf einer Vereinsveranstaltung
vorzunehmen. Aus der Urkunde hat das Wir-
ken des Ausgezeichneten fir den Verein her-
vorzugehen.

Eine Antragstellung ist nicht erforderlich.
Nach Erflllung der Voraussetzungen werden
die Ehrenabzeichen den Landesgruppen Uber
den Hauptverein zugestellt.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.

§6

Ehrenabzeichen fiir besondere Verdienste um

den Verein im Bereich einer Landesgruppe

Die silberne Verdienstspange kann an Mit-
glieder verliehen werden, die sich langjéhrige
Verdienste um den Verein im Bereich einer
Landesgruppe erworben haben und sich um
das Wohl und Ansehen des Vereins verdient
gemacht haben.

Voraussetzung der Verleihung ist die Tatigkeit
auf dem Gebiete der Zucht, der Leistung oder
der Organisation. Der zu Ehrende sollte min-




destens funf Jahre Vereinsmitglied sein und
sich Uber diese Zeitdauer auch als Amtstréger
betétigt haben.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushandigung des Ehrenabzeichens und ei-
ner Urkunde auf einer Vereinsveranstaltung
vorzunehmen. Aus der Urkunde hat das Wir-
ken des Ausgezeichneten fur den Verein her-
vorzugehen.

Antragsberechtigt sind der Vorstand des
Hauptvereins und/oder der Vorstand einer
Landesgruppe. Im Regelfall soll einer Landes-
gruppe eine silberne Verdienstspange pro
1000 Mitglieder pro Jahr zur Verleihung zur
Verfligung stehen.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.

§7
Ehrenabzeichen fiir besondere Leistungen im
Bereich der Zucht, der Ausbildung und des
Hiitewesens

Die Walter-Freytag-Gedachtnismedaille
kann an Mitglieder verliehen werden, die sich
besondere Verdienste um den Verein durch
besonders hervorragende Einzelleistungen er-
worben haben und die sich damit um das
Wohl und Ansehen des Vereins verdient ge-
macht haben.

Die Vergabe kann erfolgen

a) an den Zuchtgruppensieger der jahrlichen
Bundessiegerzuchtschau,

b) an den Sieger der jéhrlichen Bundessieger-
prifung fir den Vereinsbereich,

c) an den Sieger des jahrlichen Bundesleis-
tungshitens.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushandigung der Medaille auf der darauf fol-
genden Hauptvereinsveranstaltung vorzuneh-
men.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.

§8

Verleihung des Ehrenabzeichens in Form einer

Plakette fiir erfolgreichen Einsatz mit einem
Deutschen Schéaferhund

Die Plakette fiir erfolgreichen Einsatz kann
an Mitglieder verliehen werden, deren Deut-
scher Schéferhund durch eine besonders her-
vorragende Einzelleistung zum Wohle und An-
sehen des Vereins beigetragen haben.

Die Verleihung kann sowohl fiir den Vereins-
bereich als auch fur den Bereich der Angeho-
rigen der diensthundehaltenden Behdrden er-
folgen. Fur Mitglieder aus dem Vereinsbereich
kann die Verleihung nur beim Einsatz eines
Deutschen Schéaferhundes erfolgen. Fir An-

3.

4.

gehorige aus dem Bereich der diensthunde-
haltenden Behdrden kann die Verleihung auch
an Nichtmitglieder und beim Einsatz anders-
rassiger Hunde erfolgen.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushéndigung des Ehrenabzeichens und ei-
ner Urkunde auf einer Vereinsveranstaltung
oder Behérdenveranstaltung vorzunehmen.
Aus der Urkunde hat das Wirken des Ausge-
zeichneten hervorzugehen.

Antragsberechtigt sind der Vorstand des
Hauptvereins, der Vorstand einer Landes-
gruppe und Einzelpersonen, wobei bei An-
tragstellung das Einvernehmen mit der Lan-
desgruppe herbeizufihren ist.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.

§9

Ehrenabzeichen fiir Leistungen im internatio-

nalen Bereich, insbesondere der WUSV

Die WUSV-Verdienstnadel kann an Personen
verliehen werden, die sich langjahrige Ver-
dienste um den Verein in Zucht, Leistung und
Organisation erworben haben und die sich
besonders international und innerhalb der
WUSV zum Wohle und Ansehen des Vereins
verdient gemacht haben.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushéndigung der Verdienstnadel und einer
Urkunde auf einer WUSV-Veranstaltung oder
Hauptvereinsveranstaltung vorzunehmen. Aus
der Urkunde hat das Wirken des Ausgezeich-
neten fir den Verein hervorzugehen.

Antragsberechtigt sind der Vorstand des
Hauptvereins und/oder der Vorstand einer
Landesgruppe.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.

Far die Verleihung und Aberkennung des Eh-
renabzeichens ist ausschlieBlich die Mitglie-
derversammlung gemaB § 15 der Satzung zu-
sténdig, die mit 2/3 Mehrheit dariber ent-
scheidet.

§10
SV-Hundefiihrer- und
WUSV-Sonderleistungs-Sportabzeichen

Das SV-Hundefuhrer-Sportabzeichen oder ein
WUSV-Sonderleistungssportabzeichen kann
jedes SV-Mitglied, das die hierfir festgelegten
Punkte erreicht hat, die besonderen Bedin-
gungen erflllt und seiner Beitragsverpflich-
tung nachgekommen ist, erhalten.

Sportabzeichenarten: SV-Hundeflhrer-
Sportabzeichen in Bronze, Silber, Gold, GroB
und WUSV-Sonderleistungs-Sportabzeichen
Stufe | und Stufe II.




Fir die Punktevergabe kénnen neben SV-Pri-
fungen auch WUSV-Prifungen und ab
1.7.1978 auch FCIl-Europa-/Weltmeister-
schaften bei SV-Beteiligungen gewertet wer-
den, ebenso Agility-Prifungen A1 - A3 und
Obedience-Prifungen OB-Beginner, OB Klas-
se 1-3.

Die erforderlichen Punkte kénnen nur mit sol-
chen Hunden erworben werden, die nach-
weislich vom Antragsteller wéhrend der Zuge-
hérigkeit zum SV fir die betreffende Prifung
ausgebildet und zur Prifung vorgefihrt wur-
den.

Das Ausleihen von Hunden zur Prifungsable-
gung, um damit Punkte fir das Sportabzei-
chen zu erringen, ist unstatthaft.

Es werden nur solche Prifungen (ausgenom-
men der FCI-Europa-/Weltmeisterschaften)
gewertet, die nach dem 1. Mérz 1954 abge-
legt wurden.

Die SchH A-, SchH 1-2, IP 1-2 sowie die BH,
Rettungshund-Tauglichkeits- und Ausdauer-
prifung kann nur einmalig je Hund gewertet
werden. Fur die Ausdauerprifung kénnen ma-
ximal nur fiir zwei verschiedene Hunde Punk-
te vergeben werden.

Agility-Prifungen kénnen wie folgt gewertet
werden: A1 kann nur dreimal je Hund bertck-
sichtigt werden; A2 uneingeschrankt, bis Auf-
stieg in A3 erreicht ist.

SchH 3-, IP 3-, FH-, Agility und RH 2 (héchs-
te Stufe)-Prifungen kénnen beliebig wieder-
holt werden.

Wenn ein Hundefiihrer innerhalb einer Pri-
fung, die sich auch auf zwei Tage erstrecken
kann, zwei oder mehr Hunde zur Prifung vor-
fuhrt, ganz gleich, um welche Prifungsstufe
es sich handelt, kann er fir jeden Hund Punk-
te fUr das Hundeflihrer-Sportabzeichen zuer-
kannt erhalten, wenn alle Bedingungen erfllt
sind. Jedoch kann der gleiche Hund innerhalb
einer Prufung nicht zwei verschiedene Priifun-
gen ablegen, zum Beispiel SchH 1, 2 oder 3
am Samstag und FH am Sonntag oder gar am
gleichen Tag.

Bei Eigentumswechsel eines Hundes werden
Punkte flr das Hundeflhrer-Sportabzeichen
dann vergeben, wenn die unter dem Voreigen-
timer zuletzt abgeleisteten gleichartigen Pru-
fungen mindestens ein Jahr zurtickliegen.

Jugendlichen kénnen Punkte fir das Hunde-
flhrer-Sportabzeichen dann zuerkannt wer-
den, wenn sie mit einem bereits ausgebilde-
ten Hund bei einem LG-Jugendwettkampf ei-
ne bereits abgeleistete Prifung wiederholen.

Sonder-Regelungen fiir HGH- und Dienst-
hunde:

Bei HGH-Hunden werden nur Bewertungen
anerkannt, die auf Leistungshuten erzielt wer-
den, bei denen der SV federfihrend oder in
Gemeinschaft mit den zustandigen Landes-
schafzuchtverbanden mitwirkt. Wenn ein Be-
rufsschafer an einem Leistungshiiten mit
mehreren Hunden teilnimmt, kann er fir alle
Hunde, die zumindest mit der Note “Gut” be-
standen haben, Punkte fir das Hundefihrer-
Sportabzeichen zuerkannt erhalten.

GemaB Vereinbarungen mit den diensthunde-
haltenden Behorden gilt folgende Sonderbe-
stimmung:

Nach behérdeneigener Prifungsordnung in
Stufe 1 geflihrte Hunde werden wie SchH 2, in
Stufe 2 gefihrte Hunde wie SchH 3-Hunde
gewertet, sofern eine Bewertungsnote “Gut”,
“Sehr Gut” oder “Vorziiglich” angegeben wird.
Bei Nichtbekanntgabe einer Bewertung wer-
den fur Stufe | 5 und fur Stufe Il 7 Punkte an-
gerechnet.

Antrage hierfir sind Uber die ortlich vorge-
setzte Dienststelle einzureichen. Fir die Wie-
derholung vorgenannter Prifungen gelten die
fur die Schutzhundpriifungen, Fahrtenhund-
prifungen und fiir die Priifungen nach der In-
ternationalen Prufungsordnung gemachten
Ausfuhrungen. Fir eine bestandene Priifung
nach der Wettkampf-Prufungsordnung fir
Diensthunde werden, wenn von der zustandi-
gen Behorde bestatigt, generell 8 Punkte ge-
geben.

Zusatziibungen fiir SV-Hundefiihrer-Sport-
abzeichen:

Ab 1.3.1977 missen flir den Erwerb eines SV-
Hundefiihrer-Sportabzeichens Zusatziibun-
gen abgeleistet werden in Form von Ausdau-
er-Prifungen bzw. 10 km Wandermarschen.

Hundefihrer Gber 60 Jahre, anerkannte
Schwerbehinderte oder Herzkranke und Geh-
behinderte (arztliches Zeugnis ist vorzulegen)
sind von diesen Zusatziibungen befreit. In be-
sonderen, begriindeten Ausnahmeféllen kén-
nen dartber hinaus die Landesgruppen weite-
re Befreiungen erteilen. Macht eine Landes-
gruppe von ihrem Recht Gebrauch, ist eine
kurze Begriindung dem Antrag beizugeben.
Der Nachweis Uber den Erwerb des Sportab-
zeichens des DSB wird anstelle des 10 km-
Marsches anerkannt.

Schéfer als Antragsteller sind generell befreit
von den Zusatzanforderungen wie: Ausdauer-
prifung, Féhrtenhundpriifung, 10 km Wander-
marsch.

Einzelerfordernisse fiir SV-Hundefiihrer-
und WUSV-Sonderleistungs-Sportabzei-
chen:

a) SV-Hdf-Sportabzeichen




b)

Flr das Sportabzeichen in Bronze missen
20 Punkte innerhalb eines Zeitraumes von
zwei Jahren und eine Ausdauerprifung
nachgewiesen werden.

Fir das Sportabzeichen in Silber sind 35
Punkte bei einer zeitlichen Begrenzung
von drei Jahren, eine Ausdauerpriifung
und ein 10 km-Marsch notwendig.

Fir das Sportabzeichen in Gold gilt es in-
nerhalb von sechs Jahren 50 Punkte, zwei
Ausdauerprifungen und einen 10 km-
Marsch nachzuweisen.

FUr das GroBe Sportabzeichen missen
150 Punkte oder die Erringung des Jahres-
Leistungssiegertitels mit der Note “V” un-
ter der Voraussetzung, dass das goldene
Sportabzeichen schon erworben wurde,
nachgewiesen werden. Weiter notwendig
sind zwei Ausdauerprifungen und ein 10
km-Wandermarsch. Eine zeitliche Begren-
zung ist nicht vorgesehen.

WUSV-Sonderleistungs-Sportabzeichen
Stufe I:

300 Punkte ohne Zeitbegrenzung mit mehr
als einem Hund, Nachweis von mindes-
tens zwei F&hrtenhundprifungen (Min-
destnoten “G”).

Stufe II:

400 Punkte ohne Zeitbegrenzung. Nach-
weis von zwei mit verschiedenen Hunden
abgelegten FH-Prifungen (Mindestnote
“SG”), Teilnahme mit mindestens drei ver-
schiedenen Hunden an funf Uberregiona-
len Leistungsveranstaltungen (LG-Aus-
scheidungs-, LG-FH-Prifungen, LG-Leis-
tungshiten, LG-Vergleichsprifungen) mit
mindestens mit “SG” bestandenen Prifun-
gen sowie Teilnahme an mindestens zwei
SV-Siegerprifungen oder Int. Dt. Meister-
schaften fur Diensthundfihrer, ersatzweise
SV-Bundesleistungshiten, SV-Bundes-
fahrtenhundprifung, WUSV- oder FCI-
Europa-/Weltmeisterschaften mit jeweils
“V”- oder “SG”-Bewertungen.

Punktewertung

Art der Priifung

Priifungsergebnisse
“best”  “G"  “SG" V"
Punkte Punkte Punkte Punkte

Begleithundpriifung (BH) 1 - - -

(WH)

1 - - -

Ausdauerpriifung (AD) 1 - - -
*Rettungshund-

Tauglichkeitspriifung

SchHA
SchH 1
SchH 2
SchH 3

oOAN | w
~Norww = |
oo AN |
o~ w |

Art der Priifung

Priifungsergebnisse

“best.”  “G”  “SG"  “V”

Punkte Punkte Punkte Punkte
FH1 4 5 6 7
FH2 5 6 7 8
IP-FH je Fahrte 5 6 7 8
IP1 2 3 4 5
IP2 4 5 6 7
IP3 6 7 8 9
HGH-Priifung - 7 8 9
RH 1 (SV) 1 2 3 4
RH 2 (SV) 4 5 6 7
RH 3 (SV) 10 - - -
Al 0 1 2
A2 0 1 3
A3 0 2 4
0B-Beginner 0 0 1
0B1 0 1 2
0B2 0 1 3
0B3 0 2 4

Ausscheidungs- und Siegerprifungen, Leis-
tungshiten der Landesgruppen und des SV,
WUSV- und FCI-Europa-/Weltmeisterschaften
werden im allgemeinen wie SchH 3-Prifun-
gen gewertet.

Fir erzielte “V-Gesamtnoten” werden bei der-
artigen Uberregionalen Leistungsveranstaltun-
gen, die eine besondere Qualifikation des
Hundeflhrers voraussetzen, je drei Zusatz-
punkte vergeben. Den jeweils drei Erst-
plazierten solcher Veranstaltungen wird die
doppelte Punktzahl angerechnet.

Das Rettungshundewesen im SV wird durch

die sportlich gepragten Prifungen nach RH 1

und RH 2, sowie die Einsatzprifung nach

RH 3 besonders geférdert. Grundsatzlich gel-

ten die Bedingungen wie sie fir die

SchH/VPG/IPO und FH-Prifungen verankert

sind mit nachfolgenden Ergéanzungen:

e Die bestandene RHT nach der VDH-PO
wird nur einmalig gewertet (3 Punkte).

e Die RH 1 (RH-E nach IRO), RH 2-F, -FI, -T
Stufe A, -L, -W Stufe A und B, sowie RH 3
werden nur einmalig gewertet.

e Die RH 2 in den hochsten Stufen (RH-F,
-Fl, -T Stufe B und RH-L, -W Stufe C) kén-
nen beliebig oft wiederholt werden. Ausge-
nommen von der Sperrfrist sind nationale
und internationale Meisterschaften.

® Rettungshundeteams, die im Einsatz ver-
misste Personen aufgefunden (amtlicher
Nachweis erforderlich) und die RH 3-Pri-
fung bereits abgelegt haben, erhalten 20
Punkte.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushéndigung des Abzeichens und einer Ur-
kunde mit Ausweis auf einer Vereinsveranstal-
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tung vorzunehmen. Aus der Urkunde hat das  Art der Prifung Priifungsergebnisse
Wirken des Ausgezeichneten zur Unterstit- “best” “B”  “G" “SG" V"
zung des Vereins hervorzugehen. Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte

3. Antragsberechtigt sind Mitglieder, die die Vo-  Tauglichkeitsprifung 3~ - - -

raussetzungen erfilllen. Die Antragstellung Féhrtenpriifung 1 - - - - 1
muss mittels eines von der Hauptgeschafts- ~ Fahrtenpriifung 2 - - - 1 2
stelle herausgegebenen Formulars tiber die  Fahrtenpriifung 3 - - 1 2 3
zustindige Orts- und Landesgruppe bei der  Stoberprifung 1 - - - - 1
Hauptgeschéftsstelle geschehen. Stoberpriifung 2 - - - 1 2
Fir Ausdauerpriifungen, fir Begleithund- und gt_%?g;ﬁgmﬂng 3 - 1_ E :13
Rettungshund-Tauglichkeits-Prifungen ha- B-PFUfUHQZ _ _ _ 1 2
ben sich die Ortsgruppen vor Bestatigung des B-Prﬂfung 3 B B 1 2 3
Antrages die Nachweise vorlegen zu lassen. SchH A g _ 1 2 3 4
4. Das Abzeichen kann wegen unwirdigen Ver-  gchH 1 und IP 1 - 2 3 4 5
haltens entzogen werden. SchH 2 und IP 2 - 4 5 6 7
A L . SchH3undIP3 - 6 7 8 9
Richtlinien fiir die Vergabe von Sportabzei- 1 - 4 5 6 8
chen an SV-Jugend- und Junioren-Mitglie- o - 6 7 8 9
der HGH - 6 7 8 9
Punkte fir die SV-dugend- und Junioren- RH1 (SV) - 1 2 3 4
Sportabzeichen werden Jugendlichen bis En-  RH 2 (SV) - 4 5 6 7
de des Kalenderjahres, in dem sie das 21. Le- RH 3 (SV) - 10 - - -
bensjahr vollenden, wenn sie einen Hund Agility 1 - - - - 3
Ubernommen haben, zuerkannt, nachdem sie  Agility 2 - - - - 4
an einer Agility 3 - - - 4 6
Ortsgruppen-, Zuchtschau .
Landesgruppen-, (unabhangig der Klasse und Platzierung) 5

Hauptvereinsveranstaltung,

bzw. an der Deutschen SV-Jugend- und
Junioren-Meisterschaft im Zucht-, Leis-
tungs-, Agility- und Freizeitbereich teilge-
nommen haben.

2. Landes-Jugend-
schaft / LG-Jugendzuchtschau u. LGZS

und Juniorenmeister-

Art der Priifung Priifungsergebnisse

“best.”  “B” ‘6" “sG” v z.B. b.V-Bew.
Ein Hundeflhrer darf an einer termingeschitz- Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
ten Priifung nicht mehr als zwei Hunde vor-  BH 2 - - - -
fihren (auBer Bundesveranstaltungen, nur ein  FPr1 - - - - 2
Hund) und kann nur an einer Veranstaltung  FPr2 - - - 1 3
pro Tag teilnehmen. FPr 3 - - 1 2 4
Nehmen Jugendliche und Junioren an der Stp1 - - - - 2
Landes-Jugend- und Juniorenmeisterschaft, ~ StP 2 - - - 1 3
der Deutschen SV-Jugend- und Junioren- Stp3 - - 1 2 4
meisterschaft und/oder tberregionalen Meis- ~ B-Prifung 1- - - - 2
terschaften teil und erzielen hier die Gesamt-  B-Prifung 2— - - 1 3
note V im SchH oder Agility-Bereich, werden ~ B-Prifung 3—  — 1 2 4
ihnen 3 Punkte zusétzlich angerechnet (s. un-  SChHA ~ — 1 2 3 6
ter 2). SchH1 - 2 3 4 8 (16 PI.1-3)
Den jeweils drei Erstplazierten wird die dop- SenH 2 — 4 5 6 10 (20P.1-3)
elte Punktzahl angerechnet SChH 3 — 6 ! § 12 (24PL13)
P 9 : FH1 - 4 5 6 11 (22P.1-3
Punktewertung: FH2 - 6 7 8 12 (24PL.1-3)
1. Jugend- u. Junioren-Ortsgruppen-Priifun- Agility 1 - - - - 6 (12 PI. 1-3)
gen bzw. JZS (Junioren 16 - 21 Jahre) Agility 2 - - - - 7 (14 PL.1-3)
Agility 3 — - - 7 9 (18 PI.1-3)
Art der Priifung Priifungsergebnisse Zuchtschau (unabhangig der
‘best” “B”  G"  “SG" V" Klasse und Platzierung) 10

Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
Begleithundpriifung 1 - - - -

Ausdauerpriifung 1 - - - -
Wachhundepriifung 2 - - - —
Rettungshund-

6



3.

Deutsche SV-Jugend- und Junioren-Meis-
terschaft fiir Zucht, Leistung und Agility

Art der Priifung Priifungsergebnisse

“pest”  “B R T
Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte

SchH 1 - 7 8 9 13
SchH 2 - 9 10 11 15
SchH 3 - 11 12 13 17
Agility 1 - - - - 9
Agility 2 - - - - 10
Agility 3 - - - 10 12
Zuchtschau
(unabhéngig der Klasse und Platzierung) 15
4. Korung (unabhéngig der Korklasse) 5 Punkte
5. Bundessiegerpriifung
Priifungsergebnisse
“B” ‘6" “SG” v
Punkte Punkte Punkte Punkte
SchH3 10 15 20 30
Agility: A3 SG = 15 Punkte
A3 V. = 20 Punkte
6. WUSV-Weltmeisterschaft
wie vor + 10 Punkte
7. BSZS (unabhingig der Klasse und Platzie-
rung)
20 Punkte
Zusatzpunkte:
Jugendliche bis 15 Jahre + 5 Punkte
8. VDH-Bundessiegerzuchtschau + VDH-Eu-
ropasiegerzuchtschau (unabhangig der
Klasse und Platzierung) = 15 Punkte
9. Sportabzeichenarten:
SV-Jugend- und Junioren-Sportabzeichen in
Bronze, Silber, Goldund Gro8 fiir Zucht (Aus-
stellung) - Leistung und Agility -
Antragstellung:
Die Antragstellung erfolgt Uber die Einsen-
dung des Jugend-Sport- und Aktivitaten-Pas-
ses an die HG Uber den LG-Jugendwart.
10. Einzelerfordernisse fiir die SV-Jugend-

Sportabzeichen Leistung und Agility:

Fir das Jugend- und Junioren-Sportabzei-
chen in Bronze missen 20 Punkte innerhalb
eines Zeitraumes von drei Jahren, eine Aus-
dauerprifung und die Teilnahme am LG-Ju-
gend-Seminar oder an einer LG-Jugendwo-
che nachgewiesen werden.

Fir das Jugend- und Junioren-Sportabzei-
chen in Silber sind 35 Punkte bei einer zeitli-
chen Begrenzung von vier Jahren, eine Aus-
dauerprifung, ein 10-km-Marsch und die Teil-
nahme am LG-Jugendseminar oder an der
LG-Jugendwoche notwendig.

Fir das Jugend- und Junioren-Sportabzei-
chen in Gold gilt es innerhalb von acht Jahren

50 Punkte, zwei Ausdauerprifungen, einen 10
km-Marsch und die Teilnahme an der LG-Ju-
gendwoche oder die Erringung des Jugend-
bzw. Juniorensiegertitels bei der Deutschen
SV-Jugend- und Juniorenmeisterschaft
oder/und die erfolgreiche Teilnahme an der
Bundessiegerprifung nachzuweisen.

Fir das groBe Jugend- und Junioren-Sport-

abzeichen missen ohne zeitliche Begrenzung

100 Punkte erreicht werden. Es sind nachzu-

weisen:

- zwei Ausdauerprifungen

- ein 10-km-Marsch

- Teilnahme an der LG-Jugendwoche oder
die Erringung des Jugend- bzw. Junioren-
siegertitels bei der DJJ oder/und

- erfolgreiche Teilnahme an der Bundessie-
gerprifung

- eine bestandene FH1-Prifung.

. Einzelerfordernisse fiir die SV-Jugend- und

Junioren-Sportabzeichen Zucht (Ausstel-
lung):

Fir das Jugend- und Junioren-Sportabzei-
chen in Bronze miussen 50 Punkte innerhalb
eines Zeitraumes von drei Jahren, eine Aus-
dauerprifung und die Teilnahme am LG-Ju-
gend-Seminar oder an einer LG-Jugendwo-
che nachgewiesen werden.

Fir das Jugend- und Junioren-Sportabzei-
chen in Silber sind 100 Punkte bei einer zeitli-
chen Begrenzung von vier Jahren, eine Aus-
dauerpriifung, ein 10-km-Marsch und die Teil-
nahme am LG-Jugendseminar oder an der
LG-Jugendwoche notwendig.

Fir das Jugend- und Junioren-Sportabzei-
chen in Gold gilt es, innerhalb von acht Jahren
200 Punkte, zwei Ausdauerprifungen, einen
10 km-Marsch und die Teilnahme an der LG-
Jugendwoche nachzuweisen.

Fir das Jugend- und Junioren-Sportabzei-
chen GroB gilt es ohne zeitliche Begrenzung
400 Punkte bis Ende des Kalenderjahres, in
dem das 21. Lebensjahr vollendet wird, 2
Ausdauerpriifungen, eine 10 km-Wanderung
(Wandertag), 3 erfolgreiche Teilnahmen auf
LG-Jugend- und Junioren-Zuchtschauen, 2
erfolgreiche Teilnahmen auf der DJJM in
Zucht, 1 erfolgreiche Teilnahme auf der Bun-
dessiegerzuchtschau, 1 erfolgreiche Teilnah-
me auf einer Kérung, unabhéngig der Korklas-
se, 1 Teilnahme an einer LG-Jugendwoche
oder Jugendseminar, nachzuweisen.

12. Jugendlicher des Jahres -

- Top-Ten-Liste der zehn aktivsten Jugend-
mitglieder fir den Bereich Zucht, Leistung,
Agility und Universal.




13. SV-Jugend-Universal-Sieger -
14. Eintragung aller Aktivitaten in den SV-

Jugend-Sport- und Aktivitdten-Pass

§ 11
Richtlinien fiir die Vergabe von
SV-Ziichterabzeichen in drei Stufen

Die Zichterabzeichen kénnen an Mitglieder
verliehen werden, die Verdienste um die Zucht
des Deutschen Schéaferhundes erworben ha-
ben.

Antréage sind formlos zu stellen, wobei die Na-
men und Bewertungen der Hunde deutlich mit
Angabe der Zuchtbuchnummer, mit Angabe
der Orte und Daten der Veranstaltungen, ein-
getragen sein missen. Dieser formlose Antrag
ist dann Uber die Orts- und Landesgruppe
einzureichen, welche den Antrag an die HG
weiterleitet.
Die Vergabe erfolgt nach einem Punktsystem,
bei welchem jeder Hund, der zur Wertung ge-
nommen wird, nur einmal herangezogen wer-
den kann.
1. Kérung
Korklasse 1 (auch wenn diese erst bei der
Wiederankorung erreicht wird) ....7 Punkte

KOrklasse 2......cccoveeeeeeeeccinneenennnn. 4 Punkte
2. Landesgruppen-Zuchtschauen

Note “Vorzuglich” .......cccccoeeeneeen. 5 Punkte

Note SG 1 bis SG 3 in den

JKL/IHKL o 3 Punkte

Landesgruppen-Ausscheidung / Lan-
desgruppen-Hiiten / Landesgruppen-
Jugend- und Juniorenmeisterschaft

Note “Vorzlglich” .........c.cceeevenen. 5 Punkte
Note “Sehr gut” ........ccoeeiiiiiennen. 3 Punkte
uNd “GUE” ..o 2 Punkte

3. Bundessiegerzuchtschau / Deutsche
Jugend- und Junioren-Meisterschaft in
Zucht

a) Siegertitel.....ccooeeriiriinnnnn. 20 Punkte
b) V-Auslese ...15 Punkte
c) Note “Vorziglich”............... 10 Punkte

d) SG 1 bis SG 50 in der Junghund-
klasse und Jugendklasse ....4 Punkte
e) Zuchtgruppenwettstreit
Platz 1 bis 3 ..cooocieiiiieee 25 Punkte
Platz 4 bis ff. ....cccceeiiieeens 10 Punkte
4) Bundessiegerpriifung / WUSV-Welt-
meisterschaft / FCI-Weltmeisterschaft /
Bundesleistungshiiten / Deutsche Ju-
gend- und Junioren-Meisterschaft in
Leistung
Siegertitel........ccooeeniiniirieee. 15 Punkte
Note “Vorzuglich” .......cccccceeeueee. 10 Punkte
Note “Sehr gut” .......cccoevrevrieennen. 4 Punkte

Note “GUE” ....oeevveeeecee e, 3 Punkte
Stufe “Bronze” .....mindestens 100 Punkte
Stufe “Silber” ....... mindestens 150 Punkte
Stufe “Gold”......... mindestens 250 Punkte
Beispiel:
Ein Hund, der angekort ist und fiir alle anderen Bewer-
tungen nicht in Frage kommt, erhélt entweder sieben
oder vier Punkte (Korkl.). Bei der Wiederankdrung kann
er keine neuen Punkte erhalten. Wird derselbe Hund
dann auf die Landesgruppen-Zuchtschau gebracht und
erhalt die Note V, konnte er fiinf weitere Punkte erhal-
ten. Wenn er zweimal auf diese Schau gebracht wird
und wiederum die Note V bekommen hat, kann nur ein-
mal die Punktzahl angerechnet werden.

Analog zu beachten ist der Punkt 3 Bundessiegerzucht-
schau, ausgenommen davon e) Zuchtgruppenwett-
streit.

Zuchtgruppenwettstreit kann in jedem Jahr
fir den Zlchter, wenn dieser eine Zuchtgrup-
pe gestellt hat, zur Anrechnung kommen.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushéndigung des Ziichterabzeichens und ei-
ner Urkunde auf einer Hauptvereinsveranstal-
tung vorzunehmen. Aus der Urkunde hat das
Wirken des Ausgezeichneten flr den Verein
hervorzugehen.

Antragsberechtigt sind nur solche Zichter,
denen von der zustandigen Ortsgruppe ein in
jeder Beziehung sportliches Verhalten be-
scheinigt und vom LG-Zuchtwart bestétigt
wird, dass eine einwandfreie, saubere Hunde-
und Zwingerhaltung vorhanden ist. Ausge-
nommen sind Bewerber, die sich schon eines
VerstoBes gegen die Zuchtordnung schuldig
gemacht haben.

Diensthunde mit nachgewiesener Dienst-
hundprifung erhalten 4 Punkte.

Das Zichterabzeichen kann wegen unwirdi-
gen Verhaltens entzogen werden.

§12
Ehrenabzeichen fiir nicht dem Verein
angehdrende Personen

Das Ehrenabzeichen fir Foérderer kann an
Nichtmitglieder verliehen werden, die durch
ihre Unterstitzung sich zum Wohle und Anse-
hen des Vereins verdient gemacht haben.

Die Verleihung ist in feierlicher Form unter
Aushéndigung des Ehrenabzeichens und ei-
ner Urkunde auf einer Vereinsveranstaltung
vorzunehmen. Aus der Urkunde hat das Wir-
ken des Ausgezeichneten zur Unterstltzung
des Vereins hervorzugehen.

Antragsberechtigt sind der Vorstand des
Hauptvereins und/oder der Vorstand einer LG.

Das Ehrenabzeichen kann wegen unwirdigen
Verhaltens entzogen werden.




. §13
Anderungen der Vergabeordnung

Anderungen dieser Vergabeordnung sind nur
auf einer Hauptvereinssitzung durch die Bun-
desversammlung gemaB § 15 der Satzung zu-
l&ssig, ausgenommen davon sind redaktionel-
le Anderungen und die Gestaltung, die tber
die SV-HG im Benehmen mit dem SV-Vor-
stand vorgenommen werden kdnnen.

§14
Inkrafttreten

Diese Vergabeordnung tritt gemaB Beschluss
des Beirates vom 5./6.4.1986 ab sofort in
Kraft.




	§ 1 
	Geltungsbereich 
	§ 2 
	Ehrenmitgliedsrecht 
	§ 3 
	Ehrenabzeichen für besondere �Verdienste um den Verein 
	§ 4 
	Ehrenabzeichen für langjährige �Amtstätigkeit im Verein 
	§ 5 
	Ehrenabzeichen für langjährige �Mitgliedschaft im Verein 
	§ 6 
	Ehrenabzeichen für besondere Verdienste um den Verein im Bereich einer Landesgruppe 
	§ 7 
	Ehrenabzeichen für besondere Leistungen im Bereich der Zucht, der Ausbildung und des Hütewesens 
	§ 8 
	Verleihung des Ehrenabzeichens in Form einer �Plakette für erfolgreichen Einsatz mit einem �Deutschen Schäferhund 
	§ 9 
	Ehrenabzeichen für Leistungen im internationalen Bereich, insbesondere der WUSV 
	§ 10 
	SV-Hundeführer- und WUSV-Sonderleistungs-Sportabzeichen 
	§ 11 
	Richtlinien für die Vergabe von �SV-Züchterabzeichen in drei Stufen 
	§ 12 
	Ehrenabzeichen für nicht dem Verein �angehörende Personen 
	§ 13 
	Änderungen der Vergabeordnung 
	§ 14 
	Inkrafttreten 

